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Beiblatt ~ur Parlamentskor:i:'espondenz 5. Mai 1958 

Anfragabe~ntwortung 

Auf eine Anfrage der Abgeordneten Dr. Z ,13 C h man n und Genossen 

ist fOlgende Antwort der Bundesminister für llmereaH e Lm e r 

und fürj'.la't-leD:t.' T· s eh a. 4 .8.k '.eingelangt~ 

Die uns a.m 5. März 1958 zugekomm~ne Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Zeohmann uhd Genossen, bt3treffendMassnahmen gegen die sich häufenden 

Gewa.l tverbrechen Jugendlicher, bee'hren wir uns mit einer durch di e 

K~mpliziertheit der Materie bedingten Verzögerung zu beantworten wie folgtg 

Das gegenwärtig nicht nur inÖstarreioh" sondert.. auch in vielen anderen 

Ländern Zu beobachtende Ansteigen der Jugendkriminalität darf nicht isoliert 

betrachtet .. sondern muss in grösseren soziologisohen Zusammenhängen als Sympt0!Il 

zahlreioher Gegebenheiten unserer Zeit gawertet werden. Massnahmen auf dem 
1 

Gebiete des Sicherheitswesens und der Strafreohtspflege werden daher für sich 
. .-

allein nur dieses Symptom .. undauoh dieses hioht mit hinreichender und an-

haI tender 1!Virksamkei t -, nicht jedooh seine Ursaohen treffen können. Eine auf 

Dauer wirksame J3ekämpfung der keineswegs plötzlich, sondern seit längerer Zeit 

- allmählich ansteigenden Jugel'ldkr~minali tät kann daher nur von komplexen Mase­

nahmen erWartet werden, die das Vbel ahseinen Wurzelh erfas~eh. So~che Mass­

nahmen werden aber nur zum geringeren Teil in den Zuständigkeitsbereich der 

Bundesministerien für Inneres und für Justiz fallen. 

Die Behörden und Körperschafte.n:, die' sioh mit den Problemen unserer 
I·' " 

Jugend roi ttelba.:r oder umi ttel bar befassel;ls versohliessen sich kei neswegs dieser 

Erkenntnis. Dies beweist eine Reihe von für die nächste Zeit geplanten Enqueten, 

die sich sämtliche mit, der Erf:6rschung' g,er tieferen Ursachen der Jugendkrimi­

nali tät und der Erkundung wirksamer und bei den gegebenen Möglichkeiten auch 

realisierbarer Mittel zu ihrer Bekämpfung befassen werden.· Folgende Veranstal­

tüngen dieser Art sind vorgesehen: 

1 •. Für den 25. April 1958 hat das Bundesministerium für soziale Verwal­

tung ei nehlnquete· über das Thema "Jugend und Gesell sohaft" in Wien ei nberufen~ 

2. In der Zeit vom 2. bis !J. Mai 1958 wird das Bundesministerium für 

Unt"n'rioht in Salzburg eine TaJUng über das Thema nJugend in Not" abhalten. 

3. Voraussiohtlich a.rn 29. und 30.. Mai 1958 wird die Arbeitsgemeinsohaft 

für öffentliche Fürsorge und Jugendwohlfahrtspfllege in Salzburg zu einer Tagung 

zus,a.mmentreten, die der Beantwortung von a.cht vom Bundesministerium für Justiz 

gestell ten grundlegend.en Fragen über 6i ne 4nderung oder Neugestal tung des 

Jugendstrafreohtesi.·w.S. gewidmet ist. 
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4. Am 28. März 1958 ist i.n deI' Österreiohischen Gesellschaft für psychische 

Hygiene in Wien die konsti tui8renlie' Si tzung eines Komi tees zur Erforschung, 

Verhütung und Behap.dlung de~Jug\Hj(.J.kr-imi nalität abgehalten worden; das Komitee 

wirdsich.in nächste~ Zeit laufend mit diesem Problem befassen. 

In diesem Zusammehhang soll noch erwähnt werden, dass dar Ministerrat 

im lJIärz 1. J. ein Mirrlsterkomi tee mit der Aufgabe betraut hat, l\Jlassnahmen 

zum Schutze der Jugendlichen gegen Schundfilme vorzuschlagen. Dieses Komitee 

hat bereits erfolgversprechende Massnahmen, vor ~lem in !.ler Richtung der 

Förderung einer "freiwilligen Selbstkontrolle der österrdichisohen Filmwirt­

schaf,t ei ngal ei tet. 

Zu allen diesen bereits im Zuge befindlichen oder auch erst geplanten 

~Arbeiten und Tagungen werden auch Vertreter des ~undesministeriums für Justiz 

und-des Bundesministeriums für Innares zugezogen. 

+ 
Unbeschadet dieser auf längare Sich.t hin. geplanten Massnahmen, die sioh auf 

die tieferen Ursachen des Ansteigens·Q.er Jugendkriminalität beZiehen, haben 

s~wohl das BundesmirJ.sterium f'J.r Inneres als auch das Bundesministerium für 

Justiz im.:3ereiohe ihrer Ressorts Massnahmen getroffen, um ihrerseits schon 

jetzt einen Bei trag zur BekämpfuntS der Jugendkriminalität zu leisten. 

L Auf dem Gebiete desSicherhei tsviesens wurden bwz. werden in nächster 

Zuku.nft folgende Massnahmen getroffen~ 

Die Sicherhei tsbe.hörden si nd, um dem ttberhandnehmen von Unfughandlunge n 

und Gesetzesverletzungen von Jugendlichen zu begegnen, angewiesen worden, dem 

rrrei ben Jugendlioher in der Öffentlichkeit ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden, 

die strikte EitlJ.'1al tung der Juge ndschutzbestimmungen aufmerksam zu überwachen, 

insbesondere gegen Jugendliche, die an bekannten Treffpunkten, in Parkanlagen, 

vor Kinos und sonstigen Lokalen herumlungern oder sich sonst in einer die 

Öffentlichkei t prOVOZierenden .\rt verhaI ten, zunächst, abmahnend und belehrend 

ei nZU2(}'o.rtli ten, bei Widersetzlichkeit j,~doch tnit all eI? nachdruck die gesetz­

lichen und behördlichen Vorschriftenimr ,Aawendung zu bringen. Zur wirkungsvol1ell 
. .- \ I 

Durchführu.ng dieser Aufgaben dienen eine ~erstärkte Patrouillentätigkeit der 

Sio1101'h8i tsw'ache, verstärkter überwaohungsdienst vor Ki nos und vor LOkalen, 

die als Treffpunkte von anfälligen Jugendlichen bekannt 19ind,und <He Beobachtung 

und Überw3,'::h1J.ng sogenannter Banden$ 

:2s muss jedoch darauf aufmerksam ~emacht werden, dass nach der überein­

stimmenJ,en -Ansicht aller mit JU5'endp:r.oblemen befassten Persönlichkeiten es 

v~<t"fehl t wäre, im ~cksichtslosen Polizeieinsatz ein wirkse.mes Heilmittel 
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gegen die Jugendkriminalität zu sehen und das:! vorbeugendi3 Ma.ssnahmen sicherhei ts-.. 
'polizei~icher Art, ~ie über die oben aufgezählten Vorkehrungen hinausgehen, zu 

einer zVlfeifellosu.nberechiigt~n Diskriminierung der gesa.mten Jugend führen 

könnten. 

2. Auf dem Gebiete der Strafrechtspflege wurden bzw .. werden in nächster 

Zukunft folgende Massnahmen getroffen: 

a) Von der Erfahrungstatsache ausgehend, dass gerade bei jugend~icheri. 

Reclitsbrechern die Stra.fe, soll sie die erwarteten spezial- und generalpräven­

ti ven Wirkungen voll entfal ten, ~er Tat auf dem Fusse folgen muss, wurden die 

Ankl~gebehörden angewiesen, auf möölichste Beschleul'l.igung des Verfahrens zu 

dri ngen. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass einer solchen :Beschleuni";; 

gung des Verfahrens eine Schranke durch die Notwendigkeit gesetzt ist, den Sach­

verhalt eindeutig zu ,klären und die Persönliohkeit des Rechtsbrechers eingehend 

zu erforschen; denn nur so können Justizirrtümer vermieden und jene strafrecht­

lichen Massnahmen ausgewähl t werden, die im Einzelfall den grössten Erfolg ver-­

spreche~. 

'b) Die Anklagebehörden wurden ferner angeWiesen, im Strafverfahren gegen 

JU6endliche der richtigen Li:)sunö der Straffrage durch die Gerichte - die u.U. 

auch strenge Bestrafung des Täters erfordert - ihr besonderes ~ugenmerk zuzu~ 

wenden und erforderlichenfalls geöon die Entscheidung des Gerichtes Rechtsmittel 

zu ergreifen. 

o~ Schliesslich wurden die Anklagebehörden ersuoht, in Fällen bedingter 

Verurteilunö jugendlicher Rechtsbrecher auf deJ:'en eingehende Belehrung über 

W0sen und FOlgen dieser Massnahmen zu dringen, da nur so der beabsichtigte 

Erziehungserfolg erreicht werden kann. 

d) Das Bundesministerium füJ:' Justiz plant, dem Ministerrat' ehestens den 

Entwurf eines Bunc:lesgesetzes vorzuleöen, in dem u.a.· eine Ergänzung des § 11 
Aba.l Z82 des Jugendgerichtsgesatzes 1949 vorgesehen werden soll,wonach nicht 

wie nach gegenwärtig geltendem Recht nur auf Freiheitsstra.fe bis zu 10 Jahren, 

. sondern auf Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren zu erkennen ist, wenn ein ijugendli4> 

eher Rechtsbrecher des Verbrechens des l'llordes schuldig er;cannt worden ist, die 

Tat aus niederem Beweggrund. begangen hat und der Tä.ter zu:,:, Tatzeit das 16. Lebens­

jahr bereits zurückgelegt hat. 

Nach Durchführung der bereits aufgezählten Enqueten und Verwertung 

ihrer Ergebnisse wird das Bundesministerium für Justiz im ::Dinvernehmen mit der 

Strafrechtskommission die Frage tiefergreifender Änderungen des Jugendstraf­

reohtes sorgfä:L tig prüfen. Von jeder der Bekämpfung der Jugendkriminalität 

dienenden M~ssnahme wird das Bundesmin1sterium für Justiz die Organe der 

Bundesgesetzgebung rechtzeitig in Kenntnis setzen", 
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Abschlie ssend darf nicht ut'lerwähnt. bl~iben. dass nicnt nur das Ansteigen 

der Jugendkriminalität im engeren Sinne, d.~. dal:' Kriminalität der 14--b:UI 

l8jährig<3n, sondern auch das Ausmass der Kriminalität der sogenannten Heran­

wachsend<3n (der 18- bis 21jäb,rigen)·unJ darüber hinaus das der Kriminalität· 

d~r Er'lIachsenen jüngerer Jahrgänge be~ründete Besorgnis hervorruft .. Das Höchst-

• mass der Freihaitsstrafe.die übe~ einen Rechtsbrecher, der das 20. 'tebensjahr 

noch nicht zurückgelegt hat, verhängt werden kann, beträgt naoh § 52 StG. 

20 Jahre. In dem in 1i t. d bereits erwähnten Gesetzentwurf soll vo:rgesehen 

werden, dass. die naoh geltendem Reoht mögliohe ausserordentliche Milderung 

einer angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe beim Verbrechen des Mordes 

ausgeschlossen werden soll, wenn der Täter den Mord aus niederen Beweggründen 

begangen hat; fe:rner soll die nach geltendem Reoht bereits nach Verbüssung 

von l5Jahren mögliohe bedingte Entlassung des Strafgefangenen bei lebens­

langen Freiheitsstrafen ausgesohlossen werden. 

-.~.-:- ......... .. 
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